
L
Auf keinen Fall darf der Vor{g’esetzte das schwere, ver-

antwortungsvolle Amt, as auf ıhm lastet, auf die schwachen
Schultern selner Ööglınge abwälzen urc die für ıh be-
queme Pflicht der Anzeige von e1te der Zöglinge. Er bleibt der
Hauptverantwortliche. Das iühlen auch die Zöglinge un des-
halb :ıst es oft SO schwer, SIe davon Zzu überzeugen, daß auch
sS1e In schwerer Weilse verantwortlich se1in können für ihre Miıt-
zöglinge. Die öglinge dürfen N1ıC ad supplendam negligentiam
Ssuper10rum ausgenutzt werden: auch nicht dure den Anzeige-Paragraph In den Statuten. Deshalb empfiehlt es sıch auch
N1IC einen olchen Paragraph 1ın die Statuten zu setzen. Denn

sınd die Öglınge vleillacC. Zu wenig reif, diese Pfihcht
entsprechend abschätzen können; schleichen sich auchbei der Anzeigeel weniger edle Beweggründe eın. 1e1 besser
sınd da gelegentliche ahnungen mıiıt besonderer Erläuterungdieser Pflicht, Zzu denen vor em dıe O  € und der Beicht-
S{iu Gelegenheit geben:;

_ Zusammenfassend können: wir --sa'geh: V Es ware gewiß ver;€ dıe Möglichkeit einer schweren Verpflichtung ZUr Anzeıigeun damit auch die Möglichkeit der- Verpflichtung ' zur VOor-
enthaltung der Lossprechung wegen Verweigerung der rfül-
lung dieser' Pflicht‘ zu leugnen. Aber ebenso verfehlt ware C5S,
die anfangs gestellte Frage bedingungslos bejahen. Der
Beıichtvater muß vielmehr jedesmäl genau erwägen, ob unter
den egebenen Umständen. von e1ner sschweren: Pflicht des
Zöglings ZUT Anzeige dıe Rede ist. Sonst kann von einer Ver-
weigerung der Lossprechung überhaupt keine Se1IN; un:
selbst : wo eine derartige schwere Pflicht objektiv. gegeben ıst,
INu weıter erwägen, ob C Aussicht hat, das Beichtkind vVon
der Schwere dieser Pflicht zu überzeugen und es zur u.  underselben bewegen. Sonst ıst.es besser, er schweigt von der
Schwere der Pfliıcht und' begnügt sich iIm allgemeınen, das
Beichtkind ZUrTr Erfüllung dieser ‘Pflicht Zzu bewegen, ohne des-
halb mıt der Entzieh'ung der Lossprechungen Zu drohen

St. Pöl\ten. Dr 01S Schrattenholzer.
V.: (In casibus üi-geilti(-)fibus;) Eın neu ernannter- seelen-eıfriger Pfarrer hatte ürzlich das Bischöfliche Ordinarliateine KEingabe gemacht; die unter. anderem. auch folgende Stelle

enthielt: „Herr NioON Schulze dusS me1ılner Pfarrei ergheim
War vor vier Jahren öffentlich dAUS der Kirche ausgetreten; weiıl

die Kirchensteuern NI1C. bezahlen wollte. Kürzlich. nun hatbei mır gebeichtet. Da CS ıhm: aber peinlich SEWESCH wWwAare,wenn Iolgenden. Morgen .nicht hätte kommunizieren kön-
nNnen, absolvierte ich iıhn von der KExkommunikation, .diesich seines Kirchenaustrittes’ zgge20géh hat-'te‚’i nachdem



®  s  —_  B -  er fi1ir versprochen hat£e‚ dené_elben sofort vor dem Staate rück-  gängig zu machen, mir auch die Erlaubnis, gegeben hatte, in  foro externo unter Namensnennung zu Tekurrieren, und sich  bereit erklärt hatte, -die Buße auf sich. zu nehmen, die.: das  Hochwürdigste Ordinariat ihm auferlegen würde.“ — Auf diese  Eingabe hin erhielt der Pfarrer folgende. Antwort: „Wir können  zwar Ihr Vorgehen: nicht verstehen, trotzdem aber wollen wir  n  nachträglich alles gutheißen und verlangen nur noch,;, daß Ew.  Hochw. dem Herrn Schulze eine entsprechend schwere Buße  auferlegen.“ — Der Herr Pfarrer ist nun über dieses Schreiben  sehr erstaunt und möchte gerne wissen, was denn an seinem  Vorgehen so unverständlich sei. -  $  Der Herr Pfarrer hat offenbar  beiseinem Vorgehen den  ‘  can. 2254, $ 1 vor Augen gehabt, der lautet  .  „In casibus urgen-  tioribus, si nempe censurae latae sententiae exterius servari  nequeant sine periculo gravis scandali vel infamiae, aut si durum  sit poenitenti in statu gravis peccati permanere per tempus  necessarium ut Superior competens provideat, tunc quilibet  confessarius in foro sacramentali ab eisdem, quoque modo re-  servatis; absolvere potest, iniuncto onere recurrendi, sub poena  reincidentiae,. intra mensem saltem per epistolam et per con-  fessarium, si id fieri possit sine gravi incommodo, reticito nomine,  ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum aliumve superiorem  praeditum facultate et standi eius mandatis.“  Zunächst ist nun zu untersuchen, ob Herr Schulze sich  tatsächlich eine Exkommunikation zugezogen hat. Es ist aller-  dings nicht zu bezweifeln, daß auf Kirchenaustritt die speciali  modo _ dem Apostolischen Stuhle reservierte Exkommunikation  steht.!) Eine andere. Frage aber iist, ob sich Herr Schulze auch  tatäschlich diese Exkommunikation zugezogen hat. Nach can.  2229, $ 3 entschuldigt nämlich Unkenntnis des Gesetzes oder  der Strafe von der Exkommunikation, wenn die Unkenntnis  nicht „crassa vel supina“ ist. Herr Schulze muß allerdings keine  wissenschaftliche Kenntnis vom Wesen der Exkommunikation  haben.. Es genügt, wenn.er weiß, daß ihn nach Begehung dieser  Sünde nicht mehr jeder Beichtvater lossprechen kann. Ob er  diese Kenntnis hatte, kann hier nicht entschieden werden.  Jedenfalls ist es denkbar, daß in foro sacramentali überhaupt  keine Absolution von der Exkommunikation nötig war. Anders.  ist es in foro externo. Nach einer äußeren Übertretung des  Gesetzes nimmt man nämlich gemäß can. 2200, $ 2 in foro  externo an, daß die Übertretung mit der nötigen Kenntnis und  dem entsprechenden bösen Willen geschehen sei, bis das Gegen-  teil bewiesen ist. In Fällep wie dem vorliegenden wird man  ı Vél. digse Zeitschrift, 1927, S _109’ ff.358
.  MI1r versprochen 13tfe, dené_elben sofort VOor dem Stäa‘te 'rück-

gängıg machen, mir auch die Erlaubnis, gegeben a  S, 1n
foro externo unter Namensnennun rekurrıeren, und sich
bereit rklärt hatte, dıe uße auf sıch nehmen, die das
Hochwürdigste Ordinariat ıhm auferlegen würde.“ Auf diıese
Kıngabe hın Thielt der Pfarrer olgende Antwort: „Wir können
ZWAAar Ihr orgehen N1C verstehen, TOLzdem aber wollen WIFTr
nachträglich es gutheißen und verlangen NUur noch, daß EW
Hochw dem Herrn Schulze eine entsprechend schwere uße
auferlegen.“ Der Herr Piarrer ist 1U ber dieses Schreıiben
sechr erstaunt und möchte wWI1ssen, Was enn seinem
orgehen unverständlich sel.

Der Herr Pfarrer hat olenDar be1 ; seiném Vorgehen den
can. 2254, VOT ugen sehabt, der lautet „In casıbus urgen-
tıor1ıbus, S] Censurae atae sententiae exter1ius Servarı
nequeant sine periculo STaVlS scandalı vel infamlae, aut S1 durum
sıt poenıtentiı in statu STaVls peccatı PETMANCIC per tempus
necessarıum ut Superi0r competens provideat, tunce quiliıbe
confessarius iın foro sacramentalı ab eisdem, qUOoquU€ modo Le-

servatıs; absolvere potest, inıuncto recurrendl, sub
reincidentiae, intra IMENSCHL saltem per epistolam et pCr CON-

fessarıum, S1 1d fier1 possit sıne STaVvı incomMO0dO, reticıto nomi1ne,
ad Poenitentiarıam vel ad Episcopum qalıumve superiorem
praedıtum facultate et standı elus mandatis.“

uUunacCcCAs ist DU  — untersuchen, ob Herr Schulze sich
tatsäc  1C eıne Exkommunikation zugezogen hat Es ist aller-
1Ings N1IC Zzu bezweilfeln, daß auf Kirchenaustrit die speclalı
modo dem Apostolischen. Stuhle reservilerte Exkommunikatıon
steht.*) Eine andere Frage aber 1st,; ob sich Herr Schulze auch
tatäsc  I° cdiese Exkommunikation ZUgeZ0OgeEN hat ach can.
2229, entschuldigt nämlich Unkenntnis des (Gesetzes Oder
der Strafe Von der Exkommunikation, Wenn dıe Unkenntnis
N1C „crassa vel supına” IST, Herr Schulze muß allerdings keine
wıissenschaftliche Kenntnis VOoO Wesen der Exkommunikation
haben Eıs genügt, wenn we1ß,. daß ıhn ach egehun dieser
Sünde nicht mehr jeder Beichtvater lossprechen ann. Ob er
cdiese Kenntnis hatte, annn 1er nicht entschieden werden.
Jedenfalls ist es denkbar, daß ın foro sacramentali überhaupt
keine Absolution VOoR der Exkommunikation nötig war Anders
ist es In foro externo. Nach einer außeren Übertretung des
Gesetzes nimmt INa  — nämlich gemäß Can. 2200, 2 ın foro
externo daß cie Übertretung mit der nötiıgen Kenntnis un
dem entsprechenden bösen Willen geschehen sel, his das egen-
teıl be'vxrjés'en 15  Dn In Fällen wıe dem vorliegenden wird man

Vel. ese Zeitschriit, 1927, 109 ff
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allerdings gewöhnlich N1cC umständhlichen Beweilis —-
treten, sondern an wWwIrd einfacher Ioro externo die An-
gelegenhe1ı dem Bischö6fihchen Ordimarıiate unterbreıten. Die
Buße, welche VvVon demselben dann belı eilung der 1.0S-
sprechung VOoNn der Zensur auferlegt wird, ist schon ınfolge der
großen un angebracht, ohne Rücksicht darauf;, ob der
onıten sich die xkommunıkation ZUGgeZOSCH hat oder nNn1ıC

och nehmen WITr einmal A Schulze habe die X KOM-
munıkatıon inkurriert. Inwiefern hat ann der Pfarrer bel der
Absolution Von der Zensur verkehr gehandelt ? Vor em hat
der Pfarrer dadurch gefehlt, daß den Schulze absolviert hat,
weıl es diesem peinlich gEWESECN WaIc, wenn andern Mor-
gecn NLCc kommunizieren können. Der Cod JUT. Can, aber
kennt U TEL alle, welchen die Absolution casıbus
urgentiorıbus rlaubt ıist,.: nämlich Gefahr des Argernisses,
(gefahr der nfiamıie un wWenNnn dem Pönıtenten schwer ist;

Jange. Standeder schweren un ebDen, bıs der
ständige ere eingreMfen annn ber unNnserem besteht
keine Gefahr des Ärgernisses oder der nfiamie Der Kiıirchen-
Aaustrı des Schulze ist ı öffentlich bekannt Er hat ZWAarTr aurch
sSeınen uUuS{Irı Ärgernis gegeben und sich iniamıiert. Wenn ber
die Gläubigen jetz sehen, daß nicht leicht VOomxn SCHICK
schweren un losgesprochen werden kann, annn ist. das,
wenigstens. gewöhnlichen Verhältnissen, keine Steigerung der.
Infamieoder des Ärgernisses. Den Gläubigen wird vielmehr da-
Urc anschaulich Zu ewußtsein gebracht, welch große ;un
der Kirchenaustritt ist, sS1e werden wıirksamer Weise VOF

äahnlichen Schrıiıtt zurückgehalten. uUrc Verschiebung
der Absolution wird also eher das oHentliche Ärgernis. wieder
gutgemacht. uch der Umstand, daß dem Schulze peinlich
1IsEe andernMorgen nNı1ıCcC kommunizieren können, besagt joch N1C daß schwer daran rägt, Stande der OdsSsunde

Selin Allerdings ist es gewöhnlıch dem Beichtvater leicht,
solchen Pönıtenten disponleren, daß schwer

emplindet, och länger der Todsünde dahinleben IMUSSCH.
Dem Beichtvater ist s auch erlaubt;: den Pönıtenten
disponieren un ihn annn absoölvieren,WeNnNn sonst auch
ur Jag länger der oOdsundedahinleben. MUu
Höchstens qauf letzteren: TUn hınm‚(wenn. wirklich:.vorhanden
Sewesen wäre!) also der Pfarrer absolvieren können,.nicht
ber deshalb, weıl: Schulze unangenehm. :War, nicht kommuni-
zieren können.

Nicht Sanz einfach ist dieFrage beantwöorten,_ der
Pfarrer N1IC och eiınen“weiteren Fehlerdadurch.begangenabe, daß den Schulze auf TUn von Ca  S 2254Vo  5
öffentlichen Zensur absolvierte: Eineausdrückliche Bestimmung



herüber fIindet sıch Cod JuTr Can N1IC. es äng deshalb
ab VOoOoNn richtigen Auslegung des Ca  — 29254 Göpfert meın
dıe Can 29254 gew  en Vollmachten würden sich DUr auf
geheime beziehen !) Der Umstand, daß Can. 29054
verlangt wird, INnan „reticıto nomıne‘‘ rekurrieren, könnte
allerdings den edanken nahelegen, iInan könne 1Ur geheimen
FähHlen absolvieren. egen diesen inweis aber annn INan sich
auf die atsacne berufen, daß auch ı Todesgefahr DU  - fOoTO:
interno absolviert werden ann un der etwa nötige Rekurs:
geschehen muß „reticıto nomiıine‘ TOoLZdem aber annn Man;
wWIie Can 85892 beweist, auch VvVon öHfenthlchen Zensuren a hsol-
Vieren Aus dem USdTuUC „reticıto nomine“ annn IHNan a 1SO-
dıe Unmöglichkeit Absolution VOon öffentliıchen Zensuren
DIC beweisen. Man annn sich auch N1IC darau{f berufen;
daß für den urgentior. Nn1ıcC. aqusdrücklich die Erlauhbnis
gegeben wIrd,; aquch VON öffentlichen Zensuren absolvieren..
WI1e dies für dıe Tödesgefahr VON Can 889 zugestanden WIrd._.
Denn auch Ca  S900, der VO  S der Absolution reservierter Sünden
handelt, sagt N1IC ausdrücklich; daß Man auch öffentlichen
Fällen absolvieren könne,; und doch hört unter den ase1Ds
genannten Voraussetzungen dıe eservatıon Voxn Sünden aqauch

öffentlichen Fällen auf Wenn INan er NUur den ortllau
Von Cal} 29254 betrachtet, muß man ohl zugeben, daß e1INEe

CNSCTIE un: weitere.Krklärung zuläßt Welche. INnan 1U  e praktisch
wählen muß, zeıgt zunächst Can. 66, der sagt, daß die habı-
uellen Fakultäten den Privilegien „praeter 1US  € gleichgeachtet.
werden. Für die Interpretation der Privilegien aber sınd ach

maßgebend dıeBestimmungen des Can. endet 1194  e
aber die Regeln, welche 7 Can aufgestellt werden, qauf Can
2954 ergıbt sıch daraus, daß Can 29254 weit inter--
pretieren Ist, daß die 4ase1Ds gewährten Vollmachten a 1S0:
auch be1l öffentlichen Fällen angewandt werden können. Selbst-
verständlich darf ein Zweifel daran bestehen, daß der onıten
die Weılsungen deszuständigen Obern, dem sıch ja ach

29254 tellen muß; getreu erfülle un das gegebene Ärgernis-
wlieder gutmache. nNnter dieser Voraussetzung Hält auch Cap-
peHo die Absolution on öffentlichen Zensuren dringenden:
Fällen Lürerlaubt3)

“ 'Trotzdem ıINan aber dringenden Källen auch VOoNn öffent-
hchen Zensuren absolvieren kann, wird INnan doch oft darauf
verzichten, weiıl amı dıe Angelegenheit gewöhnlıchoch ange
cht erledigt ist. Can 29251 estiiımm nämlich zunächst, da

1ı) Göpfert, Moraltheologie, IHP?, 193
©) ‚ diese Zeitschrift, 1926, 245 und die Entscheidung der

interpretationskommission vom Dezember 1927 61).
3 appello, De Poenitentia;7, 596
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derjenige, der foro interno absolviert wurde, sich foro
externo NUuUr ann WI1e eın Absolvıerter betragen ürfe, WE}

ohne Ärgernis geschehen könne. Ferner sa erselDe Kanon-:
„NIs1ı CONCESSIO absolutionıs probetur aut saltem legıtıme prae-
sumatur foro externo, CENSUTAa potest Superioribus forı
extern], quıbus TEeUS PaTerec e“ T]1, donec absolutio
eodem f1oro habıta fuerit.

Allerdings ist. 1ler eachten, daß der Kanon Nn1ıcC sagt
die zuständıgen ern „müßten uf dıe Beobachtung der @Zensur drängen, sondern NUur daß S16 darauf drıngen „können
In der Tat scheinen aquch dıe zuständıgen ern che eob- F

achtung der Zensur NIC verlangen Orten, denen
dıie Zensurlerung vollständıg uUunRDekann ist und unbekannt
bleiıben. wIrd. In diesen Fällen wird an siıch also mıt dem
Can 29254 vorgeschriebenen Rekurs begnügen können.

Dagegen wırd es den meisten Diözesen uUurc dıe Praxıs
geregelt SCIN, daß auch ach Absolution j foro Ta-

mentalı der Bischof dıe Beobachtung der Zensur aäußeren
KRechtsforum verlangt wenıgstens Orten, welchen
dıe Zensur öffentlich 1st. 1) In ungewöhnlichen Ausnahmeftfällen
ann INa  — aber auch 1er E,pıkıe anwenden. erlangt aber der
Bischof die Beobachtung der Zensur ı äaäußeren KRec  siorum,
un 8 INnan die Absolution 3 foro externo vermelden, mu
INnan dem Bischof das entsprechende Tatsachenmaterial unter-
breiten, auf TUn dessen INnan dıe erteilte Absolution beweisen
oder Wwen1gstens rechtmäßtg vermultlen annn Wie annn 1es g-
Schehen ach Eıchmann ann dieser Nachweıls eTrHracC
werden Urc escheinıgung des Absolventen.? Diese Auf-
Tassung aber 1st. wenigstens TecC mißverständlich Can 1.L98,

d sagt nämlıch, daß als Zeugen N1ıcC auftreten können:
„Jacerdotes, quodttinet ad Na qua«c confessione
sacramentalı ınnotuerunt, ets1ı vinculo sigıllı solutı sint.““ Dem-
entsprechend ist auch die Prax1ıs der Pönitentiarıe. KFür das
Heilige Jahr War nämlıch viıelen Beichtvätern Rom auch
die Erlaubnis erteilt worden, VON öffentlichen Zensuren ab-
solvieren. Uru  — das Zeugnı1s des Beichtvaters C1IN hın-
reichender Beweis {ürdıie Absolution sSeIN, annn genügt,
WEeENN der Beichtvater dem Pönitenten eine entsprechende Be-
scheinigung ausgestellt och es wurde mehr verlangt.
DerBeichtvater mu nämlich eiINe Bıttschrift che Ön3-
tentljariıe aufstellen, darın mıiıt Angabe des Namens, Vornamens
un der Diözese des Pönıtenten die Absolution Von der Zensur
bescheinigen un den Pönıtenten miıt diesem Schreiben dıe

Dies gilt von der Absolution dringenden ällen ; nach der Ab-
solution JTodesgefahr wird vielfach anders sein.

Eichmann, Lehrbuch des Kirchenrechtes?, 696
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Poönıtentilarıe schicken. ıe Pönıtentiarıe ertigte annn dem
Pönıtenten ein eskrıipt SCINECN Ordinarıus Aaus un ezeugte
darın, daß Von der betrefifenden öffenthlıchen Zensur absolviıert
worden Sel, u possit, ad Ca  S 229l1,; haberı tamquam ahsolutus

foro externo“. Sub reincıdentiae wurde annn der Pönı-
tent verpfhchtet den weiteren Weisungen (mandatıs) S£11€65
Ordinarıus nachzukommen, doch söllte der Ordıiınarıus 13088
mıt ıhm verfahren.3 Wiıe INan hieraus sıe diente dıe Be-
scheinigung des Beichtvaters ohl als Unterlage für as He-
skrıpt derPönitentiarle; der eigentliche Beweis für die erteılte
Absolution jedoch wurde uUurc letzteres erDrac Wenn aber
selhst eilıgen Jahr dıe Bescheimigung des Beıicht-
vaters N1IC genügte ZuUu Beweis der erteilten Absolution, ann
uch andern Zeiten Nn1C Deshalb verlangt auch appello
asse1lDe orgehen, WECeNN es sıch den Beweıls Absolution
handelt,; diıe Ta Can 29254 rteıult wurde 2) Wenn deshalb

der Pfarrer den Pönıtenten NUr mıt
Bescheinigung der Absolution den Ordinarıus hat,

ist summarısch VoTrgeganNgenN. Der Ordinarıus
unter erufung auf Can 1794 die Beobachtung der Zensur

foro externo verlangen können.
Zu eachten ist aber, daß der Beichtvater nıcht ı der

gegebenen Weise dem Pönitenten den Beweiıls für dieerhaltene
Absolution ermöglıchen muß; darf ıh: aber ermöglichen.
Solange der Beweis aber N1ıC. erDTAC ist, muß sich der Pön!t-
tent dıe Bestimmungen des Can 929251 halten

Der Beweıls für die foro &acramentahi erteiılte Absolution
ıst qalso vielen Fällen TeC umständlich. Deshalb wird der
Beichtvater gewöhnlich auf einfachere Weıise dem Pönitenten
helfen Er wıird ıhn nämlich veranlässen, sich foro externo
dem zuständigen Obern tellen un Absolution Von der
Zensur bıtten, ohne die Toro sacramentalı erteilte bHso-
Iution erwähnen. Dem Pönıtenten ann ja gleich SCIN,
obh die Buße, die verrichten muß, ıhm auferlegt wurde auf
den Rekurs 1n,; den ach Can 29254. einlegen mu  Cn oder ob
S1e auferlegt wurde he1ı Gelegenhei SC1INeEeTr Absolution fOoro
externo. Ist der Pönitent aber ] foro externo absolviert,
ann ist auch der uUurc Can 2254; foro interno verlangte
RHekurs nicht mehrnötig. Denn ach Can,. TT erstreckt. sıch
die foro externo erteıuklte Absolution auch auf das forum
ınternum. Wenn 11a  S ferner, rekurrieren, siıch ach
Ca  S 22954,;; andern Beichtvater, der die nötigen oll-
machten hat, teHen dari dann darf INa  — ohl och

1) 1924 AV.D, 311; 338
appello; De Gensuris“; I, 109



eher, statt foro interno rekurrıeren, sich foro externo
dem zuständigen ern tellen

Zu dem vorgelegten all ist also bemerken:‘ Höchst-
wahrscheinlic lag der all daß der. Pfarrer den Schulze
N1IC öffentlich ZULF Kommunion zulassen konnte War 1es
nıcht gestattet,; annn ohl atuch nicht 1el Wert, den
Schulze och CI9ENS disponieren, amı es ıhm schwer würde,;
och änger ] Stande der OoOdsunde leben Der Pfarrer
1Iso dem Schulze 1e. qauseinandersetzen MUSSECH, daß
ıh N1C absolvıeren könne, bevor der Bıschoitf iıh Von der
Zensur. Josgesprochen habe Hıeraufi der Pfarrer mıiıt 7u-
stimmung des Pönıtenten foro externo cdhie nötigen CAT1ıtTe
iun sollen:;: — Lag Ce1IN DanNnz ungewöhnlıcher Ausnahmefall VOT,
ann War ohl auch rlaubt, den CAhulze disponleren,
daß ıhm schwer wurde,. länger der Suünde eDenN, und
ıhn dann absolviıeren, auch öffentlich ZUFF heiligen Kom-
uUN1073 zuzulassen, aber vorausgesetzt, daß dadurch
eın Ärgernis entstan und der onıten aufrichtig versprach,
dıe Weısungen des 1SCHOIS getreu ZUur erIullen und SCIHNEN Kiıirchen-
USIr} sofort zurückzunehmen. In cdiesem sich annn A  GE
Schulze besten uUurc Vermittlung des Pfarrers foro
externo dem Bischof geste un Absolution VOo  — der inkur-
rierten Zensur gebeten, ohne (wıe oben argetan wurde) die
foro sacramentalı erhaltene Absolution erwähnen.

Dr erıDber': ONne CapMünster es
VI (Gültigkeit PLIHeT Ordensprofeß.) In Schwestern-

kongregation mıt eEW1SCN eiu  en erTtTSC. seıt sieben bıs acht
Jahren folgender Brauch

DıIie Novizinnen verbringen iıhr kanoniısches Novizlatsjahr
vollständig Noviıizlatshause. Da aber der wachsenden
Zahl der Postulantinnen die Noviziatskapelle ZUT Ssemeınsamen
Einkleidungs- und Profeßfeier CNg wird, begibt 10a sıch
Profeßtage der größeren Kapelle dreivierte Stunden
weıt entifernten andhauses des Klosters DiIie Feıer wurde
während dieser sieben bıs acht Jahre regelmäßıg VO TtS-
ordinarius präsıdiert. Nun wurde die Oberin be1 außer-
ordentlichen kanonischen Visitation darauf auimerksam ©-
mac diese Profeßablegung Landhause SCc1 ein unerträg-
lıcher Übelstand, der alle vorausgegangenen Ordensgelübde
gültiıg mache. Der Beichtvater der beunruhigten Oberin erhebt
Kinspruch diese Meinung Er wendet sıch be-
fireundeten Ordensmann, erhält aber als Antwort as,
WAaSs schon der 1S1  ‚OT gesagt, mit, dem bloßen Unterschied, daß
dieser sıch auf den ortlaudes Kodex, aber auf die Au-
orıtät angesehenen ]Kanonisten tützte Wer hat 19838  —; TeC


